
Bekanntmachung 

zur 

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

der Stadt Waldmünchen (Hebesatzsatzung) 
vom 05.11.2024 

 

 
Der Stadtrat Waldmünchen hat in seiner Sitzung vom 05.11.2024 den Erlass der obigen 
Satzung beschlossen. 
 
Die Satzung liegt ab dem 06.11.2024 in der Stadt Waldmünchen, 1. Stock, Zimmer 17, 
Marktplatz 14, 93449 Waldmünchen, während der allgemeinen Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf und ist ebenfalls auf der Homepage der Stadt 
Waldmünchen veröffentlicht.  
 
Die Satzung bedarf keiner Genehmigung nach Art. 2 Kommunale Abgabengesetz; sie 
tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
Waldmünchen, 06.11.2024 
 
Stadt Waldmünchen 
 

 

 
Ackermann 
Erster Bürgermeister 
 
  


